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Das Einsatzprotokoll ist bei allen Einsätzen mit Verdacht auf Vogelgrippe zu führen. Verantwortlich für das Einsatzprotokoll ist der zuständige SEG-Einsatzleiter.


Sinn und Zweck eines solchen Protokolls ist es, im Erkrankungsfall der Beteiligten Einsatzkräfte bei einem „Vogelgrippeeinsatz“ eine lückenlose Dokumentation für die Berufsgenossenschaft zu haben. 

Nach Beendigung des Einsatzes ist das Protokoll am nächsten Werktag im Kreisverband abzugeben und eine Kopie an den zuständigen Arbeitsmediziner zu schicken.

Das Protokoll ist im Kreisverband nach den gesetzlichen Regelungen zur Aufbewahrungsfrist von Medizinischen Daten zu Archivieren. 

Die Beteiligten Einsatzkräfte sind darauf hinzuweisen, dass bei Auftreten von Krankheitssymptomen (wie bei einer Grippe) ein Arzt aufzusuchen ist (Hinweis „Einsatz mit Verdacht Vogelgrippe“). 

Bei Erkrankung ist unverzüglich der Kreisverband und der zuständigen Arbeitsmediziner zu informieren.
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